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Eckendorfer Straße 

Brückenerneuerung 

Heeper Straße 

Brückenerneuerung 

Vogteistraße 

Am Venn 

Sohlgleite Stauanlage 

„Alte Mühle“ 

Geplante Maßnahmen 

Naturnaher Ausbau 
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Naturnaher und hochwassersicherer Ausbau 

der Lutter in Bielefeld - Heepen 
Bezirksvertretung Heepen am 21.06.2018 - Sachstandsbericht 

Ufermauer 

beidseitig 

Bodenabtrag und 

Böschungsprofilierung 

Erster Bauabschnitt  

Teil 1, 2018 
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Behelfsüberfahrt 

Transportwege für 

Bodenabtrag  

Baustellen-

einrichtung 

Spielplatz und 

Infotafeln sichern 

Erster Bauabschnitt  

Teil 1, 2018 
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Transportwege für 

Bodenabtrag  

Baustellen-

einrichtung 

Spielplatz und 

Infotafeln sichern 

Erster Bauabschnitt  

Teil 1, 2018 Weg ausbauen , 

Lichtraumprofil 

freischneiden 
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Behelfsbrücke 

Transportweg für 

Bodenabtrag  

Baustellen-

einrichtung 

Spielplatz und 

Infotafeln sichern 

Alternativer 

Transportweg für 

Bodenabtrag   

(wird z. Z. geprüft) 

Erster Bauabschnitt  

Teil 1, 2018, Var. 2 
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Projektstand 

 Planfeststellungsbeschluss liegt vor 

 Etwa ein Jahr Verzögerung durch Grunderwerbsverhandlungen 

  (Kaufverträge für den Grunderwerb sind zwischenzeitlich unterzeichnet) 

 Baugrundgutachten wurde erstellt 

 Ausführungsplanung für den Bauabschnitt 2018 wird bearbeitet 

 Geplanter Baubeginn für den ersten Bauabschnitt im Herbst 2018 
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2021 
 

 Dritter 

Bauabschnitt  

 

 Erneuerung der 

Brücke Heeper 

Straße 

 

 

2020 
 

 Zweiter 

Bauabschnitt 

 

 Gewässerausbau 

zwischen der 

Straße Am Venn 

und Leithenhof 

 Umbau der 

Stauanlage 

 

 

 

2019 
  

 Erster   

Bauabschnitt          

- Teil 2 - 

 Erneuerung der 

Brücke 

Vogteistraße und 

Ufermauern 

 

 

  2018            
 

 Erster 

Bauabschnitt         

- Teil 1 - 

 Gewässerausbau 

zwischen 

Eckendorfer 

Straße und 

Fohlenwiese 

Ausblick 
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Einwohnerfragestunde 

 Anwohnerfrage eins (aktueller Stand) und zwei (Grund für 

Verzögerungen) wurden beantwortet 

 

 Verantwortung bei Hochwasserschäden aufgrund von Verzögerungen 

 Bei Gewässerausbaumaßnahmen mit Grunderwerb ist immer mit 

Verzögerungen zu rechnen. Mit den bereits durchgeführten Sofortmaß-

nahmen konnte das Hochwasserrisiko bereits deutlich gesenkt werden. 

 Grundsätzlich haftet weder das Land noch die Gemeinden für 

Überschwemmungsschäden.  

 Bewohner überschwemmungsgefährdeter Gebiete haben sich im Rahmen 

ihrer Möglichkeiten selbst vor den Folgen und Auswirkungen eines 

Hochwassers zu schützen (§ 5 Abs. 2 WHG). 

 

 

 


